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Bekanntmachung 
 

14. Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Abwassergebühren, Kanalanschlussbeiträgen, Kostenersatz für Grundstückanschlüsse 

in der Gemeinde Südlohn (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 19.12.2005 
 

Aufgrund der §§ 7 bis 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) und der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kom- 
munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 
712) und des § 54 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) vom 
25.06.1995 (GV NRW S. 926), sowie des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwas- 
serabgabengesetz vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), jeweils in der z. Zt. 
gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Südlohn am 10.12.2025 folgende Änderungssatzung beschlos-
sen: 
 
Art. 1: 
In § 4 Abs. 6 wird der Betrag „3,25 €/m³“ durch „3,75 €/m³“ ersetzt. 
 
Art. 2: 
In § 5 Abs. 6 a) wird der Betrag „0,13 €/m²“ durch „0,14 €/m²“ und 
in § 5 Abs. 6 b) wird der Betrag 0,54 €/m²“ durch „0,51 €/m²“ ersetzt. 
 
Art. 3: 
§ 27 lautet: 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 Satz 2 GO NRW in der aktuell gültigen Fassung die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b. die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Südlohn, 12.12.2025 

 
Markus Lask 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 

Satzung zur 5. Änderung der Satzung der Gemeinde Südlohn 
zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung  

gemäß § 64 LWG NRW 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), der §§ 39 bis 
42 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetzes -WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 2009, S. 2585), der §§ 62 bis 65 des Landeswassergesetzes 
NRW (LWG -NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602), jeweils in der z.Zt. gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Südlohn am 10.12.2025 
folgende Satzung beschlossen: 
 
Art. 1: 
In § 5 werden die Zahlen „0,039625 €/m²“ durch „0,032186 €/m²“, „396,25 €/ha“ durch „321,86 
€/ha“, „0,000361 €/m² durch „0,000293 €/m²“ und „3,61 €/ha“ durch „2,93 €/ha“ ersetzt. 
 
Art. 4: 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.  
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 Satz 2 GO NRW in der aktuell gültigen Fassung die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b. die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Südlohn, 12.12.2025 

 
Markus Lask 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
 

Satzung zur 31. Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren 

für die Abfallentsorgung in der Gemeinde Südlohn 
vom 19.12.1991 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712) in der jeweils gültigen Fassung und des § 21 
der Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Südlohn vom 06.03.2009 hat der Rat der Ge-
meinde Südlohn in seiner Sitzung am 10.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 

Art 1: 
§ 2 Abs. 1 Nr. I wird die Zahl „43,32 €“ durch „50,40 €“, in Nr. II die Zahl „66,84 €“ durch „69,60 €“, 
die Zahl „100,20 €“ durch „104,28 €“ und die Zahl „200,40 €“ durch „208,56“, in Nr. III die Zahl 
„45,36 €“ durch „42,60 €“ und die Zahl „87,60 €“ durch „81,84 €“ ersetzt. In Nr. IV wird die Zahl 
„1.117,80“ durch „1.186,92“ ersetzt. 
 

Art 2: 
 
§ 5 lautet: 
Diese Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung in der Gemeinde Süd-
lohn tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 Satz 2 GO NRW in der aktuell gültigen Fassung die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b. die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Südlohn, 12.12.2025 

 
Markus Lask 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Aufgrund des § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV 
NW S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung wird bekannt gemacht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Südlohn für das Haushaltsjahr 2026 mit allen Anlagen 
 

in der Zeit vom 12.12.2025 bis zum 11.02.2026 
während der Dienststunden 

im Rathaus der Gemeinde Südlohn, 
Winterswyker Str. 1, 

Zimmer 2.7, 
46354 Südlohn 

 
zur Einsicht öffentlich ausliegt. 
 
Einwendungen können zwischen dem 12.12.2025 und dem 16.01.2026 von Einwohnern und Abgabepflich-
tigen der Verwaltung schriftlich zugeleitet werden oder mündlich zu Protokoll gegeben werden. Der Haus-
haltsplan ist zusätzlich im Internet unter www.suedlohn.de verfügbar. 

 
 

Südlohn, 12.12.2025 

 
Markus Lask 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 

 
3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 35 "Gewerbe- und Industriegebiet Pingele-
rhook I" im Ortsteil Oeding 
 
Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 10.12.2025 die 3. vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 35 "Gewerbe- und Industriegebiet Pingelerhook I" im Ortsteil Oeding gem. § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen. 
Die 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 35 "Gewerbe- und Industriegebiet Pingelerhook I" 
im Ortsteil Oeding wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweise 
 
Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 215 BauGB bezüglich der Fristen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Mängeln in der Abwägung hingewiesen. 
Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-

hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 
 
Gleichzeitig wird auf die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen gem. § 44 BauGB 
hingewiesen. Danach kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 
– 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen 
beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die oben bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird.  
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) i.d. Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S.666, zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 25.03.2022 (GV. NRW. 2022 S. 412), in der derzeit gültigen Fassung,  eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von 
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
c. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 35 "Gewerbe- und Industriegebiet Pingelerhook I" 
im Ortsteil Oeding mit Begründung liegt ab sofort während der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde 
Südlohn, - OT Oeding -, Zimmer 1.07, Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn, zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus. Der Bebauungsplan tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
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Übersichtsplan, o. M.  
 

 
 
 
      
Südlohn, 12.12.2025 

 
Markus Lask 
Bürgermeister 
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